










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LANDESDIREKTION

SACHSEN

 

Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß 8 12 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 SächsVwKG von der
Zahlung von Gebühren befreit.

Ferner hat die DVB AG gemäß $ 9 Abs. 1 Nr. 1 SächsVerwKG die auf ihren Anteil des

planfestgestellten Vorhabens entfallenen Kosten zu tragen.

Die Höhe der Gebühren und Auslagen, die Festsetzung des auf die DVB AG entfallenen
Anteils und die Details der Zahlung werden in einem gesonderten Bescheid festgesetzt.

D Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zu-

stellung Klage beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen

(Postanschrift: Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Postfach 44 43, 02634 Bautzen)

erhoben werden. Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Sie kann nach Maß-

gabe der 88 55a und 55d der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. | S. 3803) in
der jeweils geltenden Fassung auch elektronisch erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Sachsen) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Der Kläger hat

innerhalb einer Frist von zehn Wochen die zur Begründung seiner Klage dienenden Tat-

sachen und Beweismittel anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf

dieser Frist vorgebracht werden, können durch das Gericht zurückgewiesen werden. Der

angefochtene Planfeststellungsbeschluss soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-

den.

Der Kläger muss sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Welche Bevoll-

mächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung

(VwGO).

Die Anfechtungsklage gegen diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschie-

bende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach

8 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfest-
stellungsbeschlusses beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht gestellt werden. Der

Antrag ist innerhalb dieser Frist auch zu begründen.
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